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schrankt wie alle europasche Regenten. Sie
sind zu der jetzigen Stuffe ihrer Gewalt durch
des Abhes Suger, Philipps des Schonen Lud
wigs der Cardinale Richelien und Mazarini
und Ludwig xiv. theils kluge theils grausame
Maasregeln gelangt. Der Konig hat allein
die hochste Gewalt, und seine in den hochsten
Gerichtshofen registrirten Befehle sind die Ge
setze des Volls. Madroit publ de Europe
12 p. 28. wobey er nach dem franzosischen
Staatsrecht Gottes Stelle vertritt und der
Gehorsam den man ihm leistet eine Religions
pflicht ist. S Seienee du Gouvernem p de
Real l peze Die Versammlung der
Stande (allemblee des états generaux) die ehe
mals die Gewalt mit dem Konige theilte, hat
1614 aufgehort. Die einzige, aber immer
oft noch sehr wichtige Hinderung die der Ko
nig bey der Ausubung dieser hochsten Gewalt
findet ist, daß seine Edicte in den Protocol
len der Parlemente und hohen Gerichtshofe, re
gistrit werden mussen, wenn sie von der Na
tion als Gesetze anerkannt werden sollen. Die
Parlemente haben das Recht behauptet gegen
die Befehle des Konigs Vorstellungen zu thun,
und wenn diese ohne Wurkung gewesen sind,
so haben fie sich oft selbst bey seinen Lettres de
Jussion geweigert sie zu registriren. Der Ko
nig hat einMittel sie dazu zu wingen. Er
begiebt sich nemlich in das Pariser Parlement
selbst, wohin alsdenn die Prinzen von *


